
 

 

 
 

Regierungsratsbeschluss vom 16. April 2020  

 
 Nr. 2020/529  

Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus 

(COVID-19) im Kultursektor (CorKulturV) 

  

1. Ausgangslage 

Die Ausbreitung des Coronavirus (COVID-19) hat schwerwiegende Auswirkungen auf den Kul-
tursektor. Aufgrund der vom Bundesrat am 28. Februar 2020 beschlossenen Massnahmen muss-
ten Kulturveranstaltungen abgesagt werden. Seit 17. März 2020 bis vorerst 26. April 2020 dür-
fen keine Veranstaltungen stattfinden.  

Der Bundesrat hat in der Folge, mit Beschluss vom 16. März 2020, weitreichende Massnahmen 
zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus getroffen (Änderung der Verordnung 2 über 
Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus [COVID-19] vom 13. März 2020 [COVID-19-
Verordnung 2; SR 818.101.24]). Von dem darin enthaltenen Veranstaltungsverbot sind insbeson-
dere Museen, Kinos, Konzerthäuser und Theater betroffen.  

In der am 20. März 2020 erlassenen Verordnung über die Abfederung der wirtschaftlichen Aus-
wirkungen des Coronavirus (COVID-19) im Kultursektor (COVID-Verordnung Kultur; SR 442.15) 
hat der Bundesrat spezifisch für den Kultursektor Unterstützungsmassnahmen vorgesehen. Die-
se sollen in jenen Fällen zur Anwendung gelangen, in denen die gesamtwirtschaftlichen Mass-
nahmen nicht oder in unzureichender Weise greifen. Die COVID-Verordnung Kultur dient dazu, 
die im Kultursektor entstandenen wirtschaftlichen Auswirkungen abzufedern, eine nachhaltige 
Schädigung der Schweizer Kulturlandschaft zu verhindern sowie zum Erhalt der kulturellen Viel-
falt beizutragen. 

Die COVID-Verordnung Kultur sieht Soforthilfen und Ausfallentschädigungen für Kulturunter-
nehmen und selbständigerwerbende Kulturschaffende sowie Finanzhilfen für Kulturvereine im 
Laienbereich vor. Der Bund stellt entsprechende finanzielle Mittel im Umfang von insgesamt  
280 Mio. Franken zur Verfügung. Diese werden wie folgt aufgeteilt: 

– 100 Mio. Franken an die Kantone für die Soforthilfen für nicht gewinnorientierte 
Kulturunternehmen; 

– 25 Mio. Franken an Suisseculture Sociale für die Soforthilfen für Kulturschaffende; 

– 145 Mio. Franken an die Kantone für die Ausfallentschädigung für Kulturunter-
nehmen und Kulturschaffende; 

– 10 Mio. Franken an die Kulturvereine im Laienbereich. 
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Gemäss dem eindeutigen Wortlaut der COVID-Verordnung Kultur müssen die Kantone die Bun-
desverordnung umsetzen. Bundesrecht geht kantonalem Recht vor. Die Kantone sind für die 
Umsetzung folgender Massnahmen verantwortlich: 

a. Soforthilfen an nicht gewinnorientierte Kulturunternehmen in Form rückzahlbarer 
zinsloser Darlehen zur Sicherstellung ihrer Liquidität. Die finanziellen Mittel für die So-
forthilfen an nicht gewinnorientierte Unternehmen werden ausschliesslich vom Bund 
zur Verfügung gestellt (Art. 5 Abs. 4 COVID-Verordnung Kultur). Der Bund stellt dem 
Kanton Solothurn hierfür 2,4 Mio. Franken zur Verfügung. Die Soforthilfe ist subsidiär 
zur Liquiditätshilfe des Bundes für die Gesamtwirtschaft (Verordnung zur Gewährung 
von Krediten und Solidarbürgschaften in Folge des Coronavirus vom 25. März 2020 
[COVID-19 Solidarbürgschaftsverordnung; SR 951.261]). 

b. Ausfallentschädigungen: Kulturunternehmen und Kulturschaffende sollen für den 
finanziellen Schaden, der namentlich aus der Absage oder der Verschiebung von Ver-
anstaltungen oder Projekten beziehungsweise aus Betriebsschliessungen entsteht, eine 
Entschädigung erhalten können. Die finanziellen Mittel für die Ausfallentschädigun-
gen stammen sowohl von den Kantonen wie vom Bund. Der Bund beteiligt sich zur 
Hälfte an den von den Kantonen zugesagten Ausfallentschädigungen. Der Bund stellt 
dem Kanton Solothurn 3,48 Mio. Franken zur Verfügung. Soforthilfen, sowohl an Kul-
turunternehmen wie an Kulturschaffende, müssen an die Ausfallentschädigungen an-
gerechnet werden. Die Ausfallentschädigungen gemäss COVID-Verordnung Kultur sind 
subsidiär zu allen staatlichen Leistungen in Zusammenhang mit der Abfederung der 
wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus, so auch zur Überbrückungshilfe des Kantons 
Solothurn. Sie decken den Schaden, für den keine anderweitige staatliche Ersatzleis-
tung erfolgt und der nicht durch eine Privatversicherung gedeckt ist. 
Als Kulturunternehmen gelten auch Veranstalter im Laienbereich, sofern sie keine Fi-
nanzhilfen nach Artikel 10 COVID-Verordnung Kultur beantragt haben. Die Ausfallent-
schädigungen decken Schäden, die zwischen dem 28. Februar und dem 20. Mai 2020 
entstanden sind. Es können auch Schäden für Veranstaltungen geltend gemacht wer-
den, die zwischen dem 28. Februar und dem 20. Mai 2020 abgesagt wurden, aber spä-
ter hätten stattfinden sollen. Ebenfalls anrechenbar sind von Bundesrechts wegen 
Schäden aus der freiwilligen Absage von Veranstaltungen aus sanitarischen Gründen 
im Zeitraum zwischen dem 28. Februar und dem 17. März 2020.  

Die Gesuche um Soforthilfen für nicht gewinnorientierte Kulturunternehmen sowie die Gesuche 
um Ausfallentschädigungen sind von Bundesrechts wegen bei den von den Kantonen bezeich-
neten zuständigen Stellen einzureichen. Ebenso haben von Bundesrechts wegen die Kantone 
über diese Gesuche zu entscheiden. Es bestehen von Bundesrechts wegen weder ein Rechtsan-
spruch auf Soforthilfen und Ausfallentschädigungen noch ein Rechtsmittel gegen Entscheide 
über derartige Gesuche.  

Die Soforthilfen für Kulturschaffende und die Finanzhilfen für Kulturvereine im Laienbereich 
(Art. 10 COVID-Verordnung Kultur) sind nicht Gegenstand des vorliegenden Regierungsratsbe-
schlusses, da den Kantonen in diesen Bereichen von Bundesrechts wegen keine Vollzugsaufga-
ben zukommen. 

Den Kantonen verbleiben bei den Soforthilfen für nicht gewinnorientierte Kulturunternehmen 
und den Ausfallentschädigungen Ermessensspielräume (u.a. Höhe des anrechenbaren finanziel-
len Schadens bei den Soforthilfen, Darlehensdauer, Priorisierung der Finanzmittel). Die Rechte 
und Pflichten für den Vollzug der Bundesverordnung werden in einer Leistungsvereinbarung 
zwischen dem Bund und dem jeweiligen Kanton festgelegt. 
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Für den Vollzug der COVID-Verordnung Kultur ist Folgendes festzulegen: 

– Die für die Entscheide über die Gesuche zuständige kantonale Stelle;  

– Die Höhe der finanziellen Mittel des Kantons für die Ausfallentschädigungen;  

– Die Zuständigkeit für die Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung. 

2. Erwägungen 

2.1 Zuständigkeiten und Verfahren  

a. Zuständigkeit für Gesuchsbearbeitung und Entscheid über Gesuche 

Die Zuständigkeit für die Bearbeitung der Gesuche und den Entscheid über die Gesuche muss, 
wie erwähnt, in einer kantonalen Verordnung festgelegt werden. Gemäss Artikel 79 Absatz 4 
der Verfassung des Kantons Solothurn (KV) vom 8. Juni 1986 (BGS 111.1) kann der Regierungsrat 
Verordnungen erlassen, um eingetretenen oder unmittelbar drohenden Störungen der öffentli-
chen Ordnung und Sicherheit sowie sozialen Notständen zu begegnen. Solche Verordnungen 
sind sofort durch den Kantonsrat genehmigen zu lassen. Sie fallen spätestens ein Jahr nach In-
krafttreten dahin (Art. 79 Abs. 4 Satz 2 und 3 KV). Die vorliegende Verordnung tritt sofort in 
Kraft. Vorbehalten bleibt die Nichtgenehmigung durch den Kantonsrat. 

Zuständig für die Bearbeitung der Gesuche und den Entscheid über die Gesuche soll das Amt für 
Kultur und Sport im Departement für Bildung und Kultur (AKS) sein. Die Festlegung der Zustän-
digkeit des AKS in der Verordnung ist erforderlich, weil sich die Zuständigkeit des AKS hierfür 
nicht aus geltendem Recht ergibt. Sie ergibt sich weder aus dem Gesetz über Kulturförderung 
und Kulturpflege vom 28. Mai 1967 (BGS 431.11) noch aus der Verordnung über die Organisati-
on des Regierungsrates und der Verwaltung vom 11. April 2000 (RVOV; BGS 122.112) oder einer 
anderen bestehenden Verordnung. Die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Coronavirus im Bereich der Kultur kann nicht unter «Kulturpflege» subsummiert werden, da die 
Soforthilfen und Ausfallentschädigungen das Überleben der Kulturschaffenden sichern und den 
Schaden für ausfallende Veranstaltungen decken sollen.  

b. Verfahren 

Die Gesuche um Soforthilfen für nicht gewinnorientierte Kulturunternehmen sowie die Gesuche 
um Ausfallentschädigungen sind, wie erwähnt, von Bundesrechts wegen bei den von den Kan-
tonen bezeichneten zuständigen Stellen einzureichen. Ebenso haben von Bundesrechts wegen 
die Kantone über diese Gesuche zu entscheiden. Die Kriterien und Rahmenbedingungen für die 
Verfahren (Rechte und Pflichten) sind in der COVID-Verordnung Kultur, in den dazu gehörigen 
Richtlinien des Bundes und in der Leistungsvereinbarung festgelegt. Dem Kanton verbleiben 
von Bundesrechts wegen Handlungsspielräume bei den Soforthilfen (Laufzeit und Höhe) und 
bei den Ausfallentschädigungen (Höhe). Die Kantone können bei der Zusprache der Leistungen 
kulturpolitische Prioritäten setzen. Sie können sich beispielsweise bei den Ausfallentschädigun-
gen auf gewisse Kategorien von Anspruchsberechtigten (z.B. Veranstalter von regionaler Bedeu-
tung) beschränken.  
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Der Bund sieht eine Laufzeit der Darlehen von maximal 60 Monaten vor. Die Kantone können 
im Rahmen dieser Vorgabe frei über die Laufzeit entscheiden. Die Darlehen sind ausschliesslich 
zur Sicherung der laufenden Liquiditätsbedürfnisse zu verwenden. Zulässig ist die Refinanzie-
rung von seit dem 28. Februar 2020 aufgelaufenen Kontoüberzügen bei Geldgebern. Die Kan-
tone haben in ihren Darlehenszusicherungen entsprechende Auflagen und Bedingungen vorzu-
sehen. Die Darlehen belaufen sich auf höchstens 30 Prozent des Ertrags gemäss letzter revidier-
ter Jahresrechnung. Alle Subventionen durch die öffentliche Hand (inkl. Lotteriegelder) sind 
vom Ertrag in Abzug zu bringen. Die Kantone haben bei Verfall die Rückzahlung der Darlehen 
von den Kulturunternehmen einzufordern. Falls keine Rückzahlung an den Bund erfolgt, müs-
sen die Kantone die Abschreibung der Darlehen vornehmen. Eine teilweise Rückzahlung mit 
teilweiser Abschreibung über die Ausfallentschädigung ist zulässig.  

Der Bund sieht eine Ausfallentschädigung von maximal 80 Prozent des finanziellen Schadens 
vor. Die Kantone können diese maximale Entschädigung herabsetzen. Bei den Ausfallentschädi-
gungen werden die Kantone verpflichtet, die Schadensbemessung im Einzelfall vorzunehmen 
und die entsprechenden Leistungen auszubezahlen. Der Schaden und die Kausalität sind vom 
Gesuchsteller glaubhaft zu machen. Soweit möglich und zumutbar ist der Schaden durch Doku-
mente nachzuweisen. Bereits durch die Kantone gesprochene Subventionen und Defizitgaran-
tien werden von Bundesrechts wegen nicht an den Anteil der Kantone von 50 Prozent an den 
Ausfallentschädigungen angerechnet.  

Die Kantone können, wie erwähnt, bei der Vergabe kulturpolitische Prioritäten festlegen. Sie 
müssen schriftlich festhalten, nach welchen Kriterien sie die Finanzmittel priorisieren und diese 
dem Bundesamt für Kultur bis spätestens 17. April 2020 mitteilen. Der Kanton Solothurn orien-
tiert sich an den kulturpolitischen Prioritäten, die er auch ausserhalb der Krise verfolgt.  

Die Leistungsvereinbarung sieht u.a. Fristen für die Erfüllung der Aufgaben und Berichterstat-
tungspflichten der Kantone an den Bund vor. Die Leistungsvereinbarung tritt nach beidseitiger 
Unterzeichnung in Kraft und endet am 31. Dezember 2025. Die Kulturunternehmen und Kultur-
schaffenden können ihre Gesuche beim Amt für Kultur und Sport bis spätestens 20. Mai 2020 
einreichen. Die Gesuche werden geprüft, entschieden und die Beträge ausbezahlt. Gemäss Ziffer 
8 der Leistungsvereinbarung hat das AKS dem Bund bis 5. Mai 2020 über den Stand der Gesuche 
und der beantragten Darlehen resp. Ausfallentschädigungen Bericht zu erstatten.  

Im Gesuchsformular werden die Gesuchsteller verpflichtet, wahrheitsgemässe und vollständige 
Angaben zu machen. Die Gesuchsteller werden zudem verpflichtet, sämtliche Gesuche an Dritte 
für Entschädigungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus von sich aus offenzulegen. Die 
Gesuchsteller bestätigen im Gesuchsformular, dass sie die Straffolgen bei einem Verstoss gegen 
die Auskunfts- und Offenlegungspflicht kennen.  

Mit der Eingabe der Gesuche ermächtigen die Gesuchstellenden den Kanton Solothurn, alle Da-
ten in Zusammenhang mit dem Vollzug der COVID-Verordnung Kultur mit den zuständigen 
Amtsstellen des Bundes, der Kantone und der Gemeinden u.a.m. auszutauschen. Ebenso er-
mächtigen die Gesuchstellenden den Kanton Solothurn, bei den erwähnten Personen alle für 
den Vollzug der COVID-Verordnung Kultur erforderlichen Informationen einzuholen. Die Ge-
suchsteller entbinden damit die erwähnten Personen von den Geheimhaltungsvorschriften, ins-
besondere vom Bankkunden-, Steuer- und Amtsgeheimnis. 
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2.2 Auswirkungen auf Finanzen und Personal 

Der Bund stellt dem Kanton Solothurn insgesamt 5,88 Mio. Franken für die Unterstützungs-
massnahmen im Kulturbereich zur Verfügung: 2,4 Mio. davon stehen als Finanzhilfe an Sofort-
hilfen für nicht gewinnorientierte Kulturunternehmen bereit (zinslose Darlehen), 3,48 Mio. 
Franken sind als Finanzhilfe für Ausfallentschädigungen verfügbar. 80 % der Gesamtsumme 
zahlt der Bund dem Kanton Solothurn innert fünf Tagen nach Unterzeichnung der Leistungs-
vereinbarung aus. 20 % der Gesamtsumme wird bis 12. Mai 2020 ausbezahlt, sofern der Kanton 
bis 5. Mai belegt, dass er die gesamten finanziellen Mittel bis 20. Mai 2020 verpflichten kann. 
Sofern der Kanton dies nicht kann, steht es dem Bundesamt für Kultur frei, die ausstehenden fi-
nanziellen Mittel einem anderen Kanton zuzuweisen.  

Für die Rückzahlung der Darlehen an den Bund bis spätestens 31. Dezember 2025 ist der Kanton 
verantwortlich. Die Darlehen werden in der Investitionsrechnung verbucht, aktiviert und unter 
Verwaltungsvermögen bilanziert. Gemäss den Richtlinien des Bundes ist von den ausbezahlten 
Darlehen eine Rückstellung in der Höhe von 50 % zu bilden. Die Rückstellung wird zulasten der 
Finanzmittel für die Ausfallentschädigung verbucht (Erfolgsrechnung). Der Kanton bildet zudem 
eine Rückstellung in gleicher Höhe und verbucht sie zulasten des Kantonsanteils für Ausfallent-
schädigungen.  

Bei den Ausfallentschädigungen beteiligt sich der Bund zur Hälfte an den vom Kanton zugesag-
ten Ausfallentschädigungen. Der Kanton ist verpflichtet, die Finanzhilfe des Bundes für Ausfall-
entschädigungen durch eigene Mittel in derselben Höhe wie die Bundesmittel zur ergänzen  
(Erfolgsrechnung). Der Kantonsanteil der Ausfallentschädigungen in der Höhe von 3,48 Mio. 
Franken geht zu Lasten des Globalbudgets «Kultur und Sport 2018–2020». Da weder der Voran-
schlagskredit 2020 noch der Verpflichtungskredit ausreichen, müssen dem Kantonsrat ein Nach-
trags- und ein Zusatzkredit beantragt werden. Bei den nicht gewinnorientierten Kulturunter-
nehmen und selbständig erwerbenden Kulturschaffenden im Kanton Solothurn werden die Ein-
nahmeausfälle in unterschiedlicher Höhe ausfallen – von einigen hundert bis mehreren tausend 
Franken. Kaum abzuschätzen ist (Stand heute), wie viele gewinnorientierte Kulturunternehmen 
gemäss COVID-Verordnung Kultur finanzielle Unterstützung beantragen werden und in welcher 
Höhe in diesem Bereich die Einnahmeausfälle zu veranschlagen sind.  

Die gemäss Art. 6 und 7 der COVID-Verordnung Kultur vorgesehenen Soforthilfen für Kultur-
schaffende dienen der Deckung des unmittelbaren Lebensbedarfs im Sinn einer Nothilfe. Diese 
werden nicht durch die Kantone, sondern durch den Verein Suisseculture Sociale abgewickelt. 
Hingegen steht die Überbrückungshilfe des Kantons Solothurn (RRB 2020/432 und RRB 
2020/525) auch selbstständig erwerbenden Kulturschaffenden offen, sofern die Voraussetzun-
gen erfüllt sind.  

Der Prozess und die Umsetzung werden von der Kantonalen Finanzkontrolle eng begleitet. Ge-
stützt auf die Bestimmungen des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung 
vom 3. September 2003 (WoV-Gesetz; BGS 115.1), § 61 ff. ist sie frei, zu jedem Zeitpunkt des 
Verlaufs, erforderliche Prüfungen durchzuführen. 
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Sollten die im Globalbudget festgelegten personellen Ressourcen für die Bewältigung der zu-
sätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit COVID-19 nicht ausreichen, können sie temporär 
aufgestockt werden.  

 Bundesmit-
tel total in 
Mio. Fran-
ken 

Bundesmit-
tel 
Anteil SO in 
Mio. Fran-
ken 

Kantonale 
Mittel SO 
in Mio. 
Franken 

Total Ver-
fügbare 
Mittel ge-
mäss CO-
VID-
Verord-
nung Kul-
tur in Mio. 
Franken 

Bemerkungen 

 

Soforthilfe / zinsloses 
Darlehen für nicht 
gewinnorientierte 
Unternehmen  

100  2,4  --- 2,4 Mio. Investitions-
rechnung 

Ausfallentschädigun-
gen für Kulturunter-
nehmen und Kultur-
schaffende 

145  3,48 max. 3,48  max. 6,96 
Mio. 

 

Erfolgsrechnung 
davon max. 2,4 
Mio. Fr. Rück-
stellungen für 
Soforthilfen 
Bund und Kan-
ton 

3. Beschluss  

3.1 Der Verordnungstext wird beschlossen.  

3.2 Für die Ausfallentschädigungen für Kulturunternehmen und Kulturschaffende wird für 
den Kantonsanteil ein Kostendach von maximal 3,48 Mio. Franken bewilligt. 

3.3 Die Aufwendungen gehen zulasten des Globalbudgets «Kultur und Sport 2018-2020». 
Da weder der Voranschlagskredit 2020 noch der Verpflichtungskredit 2018-2020 
ausreichen, sind dem Kantonsrat bis Ende Oktober ein Nachtrags- und ein Zusatzkredit 
zu beantragen.  
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3.4 Die Leistungsvereinbarung zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Coronavirus (COVID-19) im Kultursektor zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und dem Kanton Solothurn wird genehmigt. Der Vorsteher des 
Departementes für Bildung und Kultur wird ermächtigt, die Leistungsvereinbarung zu 
unterzeichnen.  

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Vorberatende Kommission 

Finanzkommission 

Beilage 

Verordnungstext 
Leistungsvereinbarung zwischen dem Bundesamt für Kultur und dem Kanton Solothurn 
Übersicht Unterstützungsmassnahmen für den Kultursektor 
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Verordnung über die Abfederung der 
wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Coronavirus (COVID-19) im Kultursektor 
(CorKulturV) 

Vom 16. April 2020 

Der Regierungsrat des Kantons Solothurn 

gestützt auf Artikel 79 Absatz 4 der Verfassung des Kantons Solothurn 
(KV) vom 8. Juni 19861) und in Ausführung der bundesrätlichen Verord-
nung über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des 
Coronavirus (COVID-19) im Kultursektor (COVID-Verordnung Kultur) vom 
20. März 20202) 

beschliesst: 

I. 

§  1 Zuständigkeit 

1 Das Amt für Kultur und Sport (AKS) ist zuständig für: 

a) den Vollzug der Soforthilfen für Kulturunternehmen gemäss Artikel 
4 und 5 der COVID-Verordnung Kultur3); 

b) den Vollzug der Ausfallentschädigungen für Kulturunternehmen 
und Kulturschaffende gemäss Artikel 8 und 9 der COVID-
Verordnung Kultur4). 

2 Zu den Vollzugsaufgaben des AKS gehören insbesondere: 

a) die Entgegennahme und Prüfung der Gesuche; 

b) der Entscheid über die Gesuche im Einzelfall. 

3 Das AKS berücksichtigt bei der Gesuchsbearbeitung die verfügbaren Mit-
tel und die übrigen bereits eingereichten oder bewilligten Gesuche. 

§  2 Gesuchseinreichung 

1 Die Gesuche müssen spätestens bis am 20. Mai 2020 eingereicht werden. 
Nach diesem Datum eingereichte Gesuche werden nicht mehr bearbeitet. 

II. 

Keine Fremdänderungen. 

                                                             
1)
 BGS 111.1. 

2)
 SR 442.15. 

3)
 SR 442.15. 

4)
 SR 442.15. 
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III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 

Die Verordnung tritt am 16. April 2020 in Kraft. Sie gilt längstens bis zum 
16. April 2021. Vorbehalten bleibt die Nichtgenehmigung durch den Kan-
tonsrat. 

Solothurn, 16. April 2020 Im Namen des Regierungsrates 
  
Brigit Wyss 
Frau Landammann 
  
Andreas Eng 
Staatsschreiber 

RRB Nr. 2020/529 vom 16. April 2020. 
Vom Kantonsrat genehmigt am ... (KRB Nr. ...). 
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Die schweizerische Eidgenossenschaft 
vertreten durch 

 
das Bundesamt für Kultur (BAK) 

 
Hallwylstrasse 15 

CH-3003 Bern 
 

und 
 

dem Kanton Solothurn 
 

(Finanzhilfeempfänger) 
 

vertreten durch 
das Departement für Bildung und Kultur 

 
 

schliessen folgende 
 
 

LEISTUNGSVEREINBARUNG  
 

 
 

1. Ausgangslage 

Diese Leistungsvereinbarung regelt die gegenseitigen Rechte und Pflichten zwischen den Parteien in Be-
zug auf die Ausrichtung von Leistungen gestützt auf die Verordnung des Bundesrates vom 20. März 2020 
über die Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19) im Kultursektor 
(COVID-Verordnung Kultur).  
 
 

2. Gesetzliche Grundlage und Rechtsform 

Diese Leistungsvereinbarung stützt sich auf die COVID-Verordnung Kultur sowie auf Artikel 16 Absatz 2 
des Bundesgesetzes über Finanzhilfen und Abgeltungen vom 5. Oktober 1990 (Subventionsgesetz, SuG; 
SR 616.1) und ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag. Die Richtlinien des Bundesamtes für Kultur (BAK) zur 
COVID-Verordnung Kultur sind Bestandteil dieser Leistungsvereinbarung. 
 
 
3. Dauer 

Die Leistungsvereinbarung tritt nach beidseitiger Unterzeichnung in Kraft und endet am 31. Dezember 2025. 
 
 
4. Aufgaben des Finanzhilfeempfängers 

Der Finanzhilfeempfänger hat folgende Aufgaben:  
 
- Er richtet die Soforthilfen gemäss Artikel 4 COVID-Verordnung Kultur in eigenem Namen an nicht ge-

winnorientierte Kulturunternehmen mit Sitz in seinem Kanton aus und sorgt für deren Rückforderung zu 
Gunsten des Bundes. 
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- Er richtet die Ausfallentschädigungen gemäss Artikel 8 COVID-Verordnung Kultur in eigenem Namen 
an Kulturunternehmen mit Sitz in seinem Kanton sowie an Kulturschaffende mit Wohnsitz in seinem 
Kanton aus und ergänzt die Beiträge des Bundes mit Finanzhilfen in derselben Höhe.  

 
 
5. Fristen für die Erfüllung der Aufgaben 

Die zur Erfüllung der Aufgaben durch den Bund zur Verfügung gestellten Finanzmittel sind nach Möglichkeit 
bis am 5. Mai 2020 zu verpflichten. Eine Verpflichtung der Finanzmittel hat spätestens bis am 15. Juni 2020 
(Darlehen) respektive am 31. August 2020 (Ausfallentschädigungen) zu erfolgen. Die Auszahlung erfolgt 
bis am 30. Juni 2020 (Darlehen) respektive am 31. Oktober 2020 (Ausfallentschädigungen). Die Rückzah-
lung der Darlehen an den Bund erfolgt bis spätestens am 31. Dezember 2025.  
 
 
6. Auflagen und Bedingungen 

Die Finanzhilfe ist an folgende Auflagen und Bedingungen geknüpft: 
 
6.1 Mittelverwendung 

Die Verwendung der Finanzhilfe hat ausschliesslich zur Finanzierung der Leistungen gemäss Ziffer 4 dieser 
Leistungsvereinbarung zu erfolgen. Personal- und Infrastrukturkosten werden vom Kanton getragen. 
 
6.2 Prioritätenordnung gemäss Artikel 22 SuG 

Der Kanton hält schriftlich fest, nach welchen Kriterien er die Finanzmittel priorisiert (vgl. Ziff. 6.1 der Richt-
linien 6.1 «Ermessen der Kantone»). Der Kanton übermittelt dem BAK seine Prioritätenordnung bis spätes-
tens am 17. April 2020. 
 
6.3 Einhaltung der Voraussetzungen 

Der Finanzhilfeempfänger ist verpflichtet, die Voraussetzungen der COVID-Verordnung Kultur während der 
gesamten Vertragsdauer einzuhalten. Es gelten im Übrigen die Erläuterungen des EDI und die Richtlinien 
des BAK zur COVID-Verordnung Kultur, sowie wie weitere Weisungen und Vorgaben. 
 
6.4 Auskunfts- und Offenlegungspflicht der Gesuchsteller 

Der Finanzhilfeempfänger verpflichtet die Gesuchsteller zur Angabe von wahrheitsgemässen und vollstän-
digen Angaben in ihren Gesuchen. Die Gesuchsteller sind zu verpflichten, sämtliche Gesuche an Dritte für 
Entschädigungen in Zusammenhang mit dem Coronavirus (COVID-19) von sich aus offenzulegen und all-
fällige Entscheide dem zuständigen Kanton innert fünf Arbeitstagen unaufgefordert zuzustellen. Die Ge-
suchsteller sind über die Straffolgen gemäss Strafgesetzbuch (Betrug und Urkundenfälschung) und gemäss 
Subventionsrechtgesetz bei einem Verstoss gegen die Auskunfts- und Offenlegungspflicht zu informieren 
(via Gesuchsformular). Allenfalls zu Unrecht ausbezahlte Entschädigungen sind innert 30 Tagen nach Fest-
stellung der unrechtmässigen Auszahlung durch den Kanton zurückzufordern. 
 
6.4 Datenbearbeitung und Datenweitergabe 

Der Finanzhilfeempfänger lässt sich im Rahmen der Gesuchseinreichung ermächtigen, alle Daten in Zu-
sammenhang mit dem Vollzug der COVID-Verordnung Kultur mit anderen Kantonen auszutauschen. Er holt 
im Weiteren bei der Gesuchseinreichung die Zustimmung ein, solche Daten auch mit Suisseculture Sociale, 
den Banken, die Darlehen gemäss COVID-19-Solidarbürgschaftsverordnung vergeben, Privatversicherun-
gen sowie den zuständigen Amtsstellen des Bundes, der Kantone und der Gemeinden auszutauschen. Der 
Finanzhilfeempfänger sorgt dafür, dass die Gesuchsteller ihn ermächtigt, bei den soeben genannten Per-
sonen alle für den Vollzug der COVID-Verordnung Kultur erforderlichen Informationen einzuholen. Die Ge-
suchsteller müssen die genannten Personen von den Geheimhaltungsvorschriften, insbesondere vom 
Bankkunden-, Steuer- und Amtsgeheimnis entbinden.  

Mindestens zu erheben sind folgende Daten: 

• UID-Nummer, falls vorhanden (Kulturunternehmen); 



3 
 

• AHV-Nummer (Kulturschaffende); 

• Darlehen (Laufzeit und ausbezahlter Betrag); 

• Ausfallentschädigung (ausbezahlter Betrag); 

• IBAN-Nr. 
 
6.5 Praxisfestlegung 

Unklarheiten in den Bezug auf die Auslegung und Anwendung der COVID-Verordnung Kultur und der Richt-
linien werden in der für den Vollzug dieser Verordnung geschaffenen Delegation der Kulturbeauftragten-
konferenz der Kantone (Kantonsdelegation) laufend gesammelt und analysiert. Der Finanzhilfeempfänger 
legt offene Fragen der Kantonsdelegation vor. Die Delegation der Kantone diskutiert ihre Auslegungsvor-
schläge zu den offenen Fragen mit dem BAK. Bei Bedarf entscheidet das BAK die Auslegungsfragen und 
ergänzt diese Richtlinien.  
 
 
7. Eigenmittel / Höhe und Zahlungsmodus der Finanzhilfe 

7.1 Eigenmittel 

Der Bund beteiligt sich zur Hälfte an den von den Kantonen zugesagten Ausfallentschädigungen bis zur 
Höhe der Finanzhilfe gemäss Ziffer 7.2 nachfolgend.  
 
7.2 Höhe und Zahlungsmodus der Finanzhilfe 

Das BAK verpflichtet sich, dem Finanzhilfeempfänger folgende Finanzhilfen auszurichten: 
 
- Finanzhilfe an Soforthilfe für nicht gewinnorientierte Kulturunternehmen: 2,4 Mio. Franken. 
 
- Finanzhilfe für Ausfallentschädigungen: 3,48 Mio. Franken. 
 
Diese Finanzhilfen werden wie folgt ausgezahlt:  
 
- 80% der Gesamtsumme innert 5 Tagen nach Unterzeichnung der Leistungsvereinbarung auf das bei 

der Eidgenössischen Finanzverwaltung geführte Kontokorrent des Kantons.  
 
- 20% der Gesamtsumme bis am 12. Mai 2020. Die zweite Tranche wird unter der Bedingung ausbezahlt, 

dass der Finanzhilfeempfänger bis am 5. Mai 2020 belegt, dass er die gesamte Finanzhilfe nach Ziffer 
7.2 der Vereinbarung bis am 20. Mai 2020 verpflichten kann. Sofern der Finanzhilfeempfänger diesen 
nicht oder nicht bis am 5. Mai 2020 belegt, kann das BAK die ausstehende Finanzhilfe einem anderen 
Kanton zuweisen.  

 
 
8. Instrumente zur Aufgabenüberprüfung und Steuerung 

8.1 Berichterstattung  

Die Berichterstattung erfolgt in einer vom BAK vorgegebenen Form Der Finanzhilfeempfänger lässt dem 
BAK bis am 5. Mai 2020 folgende Angaben mit Stichdatum 4. Mai 2020 per Mail (StabsstelleDirek-
tion@bak.admin.ch) zukommen: 
 
Soforthilfe für Kulturunternehmen: 

- Anzahl der Gesuche; 

- Gesamtumfang der beantragten Darlehen in CHF; 

- Anzahl der getroffenen Entscheide; 

- Gesamtumfang der zugesagten Darlehen in CHF; 
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- Gesamtumfang der ausbezahlten Darlehen in CHF; 

- Gesamtumfang der hängigen (noch nicht behandelten) Darlehensgesuche in CHF. 

 

Ausfallentschädigung für Kulturunternehmen: 

- Anzahl der Gesuche; 

- Gesamtumfang der beantragten Entschädigungen in CHF; 

- Anzahl der getroffenen Entscheide; 

- Gesamtumfang der zugesagten Entschädigungen in CHF; 

- Gesamtumfang der ausbezahlten Entschädigungen in CHF; 

- Gesamtumfang der hängigen (noch nicht behandelten) Gesuche in CHF. 

 

Ausfallentschädigung für Kulturschaffende: 

- Anzahl der Gesuche; 

- Gesamtumfang der beantragten Entschädigungen in CHF; 

- Anzahl der getroffenen Entscheide; 

- Gesamtumfang der zugesagten Entschädigungen in CHF; 

- Gesamtumfang der ausbezahlten Entschädigungen in CHF; 

- Gesamtumfang der hängigen (noch nicht behandelten) Gesuche in CHF. 
 
Das BAK kann bei Bedarf weitere Statusberichte einverlangen. Die vorstehenden Angaben bilden auch 
Bestandteil des Zwischenberichts per 31. Dezember 2020. Ein Schlussbericht ist per 31. Dezember 2025 
zu erstellen. Das BAK wird die für den Zwischenbericht und den Schlussbericht notwendigen Angaben zu 
einem späteren Zeitpunkt präzisieren.  
 
8.2 Auskunfts- und Kontrollrecht 

Das BAK hat ein jederzeitiges Kontroll- und Auskunftsrecht über die Tätigkeiten des Finanzhilfeempfängers 
im Rahmen der vorliegenden Leistungsvereinbarung.  
 
8.3 Finanzaufsicht 

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) kann vor Ort den rechtmässigen Vollzug der vorliegenden Leis-
tungsvereinbarung sowie alle Daten und Dokument in diesem Zusammenhang jederzeit überprüfen. Sie 
informiert die Kantonale Finanzkontrolle (KFK) und zieht diese nach Möglichkeit bei.  
 
Der Finanzhilfeempfänger unterbreitet dem BAK die von ihr vorbereiteten Entscheid zu den ersten fünf 
eingegangenen Gesuchen um Gewährung einer Soforthilfe an Kulturunternehmen (StabsstelleDirek-
tion@bak.admin.ch). Die EFK prüft die Entscheide innert 2 Arbeitstagen. Sie informiert den Kanton über 
das Prüfergebnis und diskutiert dieses vorgängig mit dem BAK.  
 
 
9. Erfüllung der Leistungsvereinbarung 

9.1 Erfüllung 

Die Leistungsvereinbarung gilt als erfüllt, wenn der Finanzhilfeempfänger seine Verpflichtungen nach den 
Ziffern 4 bis 6 und 8.1 der vorliegenden Vereinbarung erledigt hat.  
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9.2 Nachbesserung 

Zeigt sich, dass der Finanzhilfeempfänger seine Verpflichtungen nach den Ziffern 4 bis 6 und 8.1 der vor-
liegenden Vereinbarung nicht oder nur teilweise erfüllt, so setzt das BAK eine angemessene Frist zur Nach-
besserung.  
 
9.3 Rückzahlung 

Bleiben die Verpflichtungen trotz der Aufforderung zur Nachbesserung ganz oder teilweise unerfüllt, so hat 
der Kanton lediglich Anspruch auf Finanzhilfen des Bundes, die proportional zur erreichten Leistung sind. 
Finanzhilfen des Bundes, die über den tatsächlichen Anspruch hinausgehen, können nach Massgabe des 
Subventionsgesetzes (SuG; SR 616.1) zurückgefordert werden. Unberechtigt ausbezahlte Soforthilfen und 
Ausfallentschädigungen kann der Bund von der Finanzhilfeempfängerin zurückfordern. 
 
 
10. Grundsatz der Kooperation 

Die Parteien verpflichten sich, alle Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten aus dieser Leistungsver-
einbarung nach Möglichkeit im Geist der Kooperation zu lösen. Vor der Beschreitung des Rechtswegs sind 
insbesondere Begutachtungs-, Konfliktlösungs-, Mediations- respektive andere der Beilegung von Mei-
nungsverschiedenheiten dienende Verfahren zu erwägen. 
 
 
11.  Rechtsschutz 

Das Verfahren bei allfälligen Streitigkeiten zwischen den Parteien richtet sich nach den allgemeinen Best-
immungen über die Bundesrechtspflege. 
 
 
 
 
 
Bern, den Ort/Datum: ___________________ 

Für das BAK: Für den Kanton Solothurn 

___________________________ ___________________________ 
Isabelle Chassot Dr. Remo Ankli 
Direktorin Vorsteher Departement für Bildung und Kultur 
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ÜBERSICHT UNTERSTÜTZUNGSMASSNAHMEN FÜR DEN KULTURSEKTOR
INSBESONDERE GEMÄSS COVID-VERORDNUNG KULTUR

A SOFORTHILFEN

A1. RÜCKZAHLBARE 
ZINSLOSE DARLEHEN

Hinweis: Für weiss hinterlegte Unterstützungsmassnahmen sind die kantonalen Kulturämter nicht zuständig. Es ergibt sich jedoch Abstimmungsbedarf zwischen den Instrumenten.
1 Wichtig: EinzelRrmen gelten als KulturschaSende und nicht als Kulturunternehmen.
2 UID: Unternehmens-IdentiRkationsnummer mit dem Zusatz MWST ersetzt die sechsstellige MWST-Nummer.
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